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Präzisierung zu Art. 27.1.1 GAV betreffend Fahrt- und Wegzeit 

 

 

Im Sinne einer klaren Auslegung der Fahrt- und Wegzeit wird Art. 27.1.1 GAV wie folgt prä-

zisiert (Änderungen in Fettschrift):  

 

27.1.1 Bei Arbeiten ausserhalb eines 15-km-Kreises, gemessen auf der Luftlinie ab Ge-

schäfts- oder Wohndomizil, wird eine Mittagszulage von CHF 15.00 bezahlt, sofern nicht der 

Arbeitgeber für die Verpflegung aufkommt. Die eine halbe Stunde übersteigende Fahrt- und 

Wegzeit pro Tag ab Geschäfts- oder Wohndomizil zum und vom Arbeitsort wird als nor-

male Arbeitszeit bezahlt. 

 

 

Freundliche Grüsse 

         PARITÄTISCHE KOMMISSION 

         FÜR DAS GIPSERGEWERBE 

         IM KANTON BASEL-STADT 

 

 

 

 

 


